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Ausgewählte Urteile des Bundesgerichts zum 

Strafvollzugs- und Massnahmenrecht 

zusammengestellt von Daniel Verasani, RA, LL.M., Fachbereichsleiter Sonderdienst im Amt für 

Justizvollzug des Kantons Aargau. 

Die Auswahl der Urteile erfolgt durch den Autor. Sie werden in einer Regeste zusammengefasst 

mit Hinweisen zu einzelnen relevanten Erwägungen (mit eigenen Hervorhebungen). 

 

Urteil 6B_875/2021 vom 03.10.2022 

Regeste 

Prüfung der bedingten Entlassung aus dem Strafvollzug, wenn eine Auslieferung zwecks 
Verbüssung einer weiteren Strafe im Ausland im Raum steht, Differenzialprognose  

Die Vollzugsbehörde AG hatte die bedingte Entlassung verweigert, das Verwaltungsgericht 
hatte sie hingegen gewährt.  

Bejaht erstmals die Rechtsmittelinstanz die Voraussetzungen der bedingten Entlassung, 
kommt nach der Rechtsprechung der Termin der bedingten Entlassung in der Regel 
frühestens auf das Datum des Rechtsmittelentscheids zu liegen.  

Zukunftsaussichten, die nicht die Situation in Freiheit betreffen, sondern jene in einem 
anstehenden ausländischen Strafvollzug, können kein Kriterium bei der Beurteilung der 
bedingten Entlassung und der dabei vorzunehmenden Differenzialprognose sein und eine 
bedingte Entlassung nicht rechtfertigen. 

Angesichts des Fokus der bedingten Entlassung auf den Umgang mit der Freiheit können 
Zukunftsaussichten, die nicht die Situation in Freiheit, sondern jene in einem anstehenden 
ausländischen Strafvollzug betreffen, kein Kriterium bei der Beurteilung der bedingten 
Entlassung und der dabei vorzunehmenden Differenzialprognose sein und eine bedingte 
Entlassung nicht rechtfertigen. Für Bewährungsmassnahmen in Freiheit im Sinne von Art. 
86 ff. StGB besteht im Fall, dass die verurteilte Person in einen weiteren (ausländischen) 
Strafvollzug überstellt wird, keine Möglichkeit. 

Hat die inhaftierte Person im Anschluss an den schweizerischen Strafvollzug im Ausland 
eine weitere Freiheitsstrafe zu verbüssen, lässt sich eine bedingte Entlassung demnach 
nicht mit dem Verweis auf allfällig bessere Vollzugsaussichten im betreffenden 
ausländischen Strafvollzug rechtfertigen. Nicht nur ist eine derart begründete bedingte 
Entlassung nicht möglich, sondern hat in einer solchen Konstellation eine bedingte 
Entlassung grundsätzlich stets zu unterbleiben, dies jedenfalls dann, wenn der Antritt des 
Strafvollzugs im Ausland, wie vorliegend, absehbar ist.  

 

Aus den Erwägungen: 

E.1.3.1. Die Vorinstanz spricht als Rechtsmittelinstanz die bedingte Entlassung des 
Beschwerdeführers erstmals aus, nachdem das Amt für Justizvollzug diese noch verweigert hatte. 
Bejaht erstmals die Rechtsmittelinstanz die Voraussetzungen der bedingten Entlassung, kommt 
nach der Rechtsprechung der Termin der bedingten Entlassung in der Regel frühestens auf das 
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Datum des Rechtsmittelentscheids zu liegen. Eine rückwirkende Festsetzung auf den Zeitpunkt 
des Ablaufs von zwei Dritteln der Haftstrafe gemäss Art. 86 Abs. 1 StGB findet nicht statt. In 
solchen Konstellationen ist daher hinzunehmen, dass die bedingte Entlassung auf einen späteren 
Zeitpunkt fällt, als wenn bereits die Erstinstanz entsprechend positiv entschieden hätte. Dies gilt 
jedenfalls insoweit, als keine Verletzung des Beschleunigungsgebots vorliegt (vgl. E. 1.4.2 
sogleich und die dortigen Hinweise namentlich auf das Urteil 6B_645/2010 vom 12. November 
2010 E. 1.3) 

E.1.4.3.2. Angesichts des Fokus der bedingten Entlassung auf den Umgang mit der Freiheit 

können Zukunftsaussichten, die nicht die Situation in Freiheit, sondern jene in einem anstehenden 

ausländischen Strafvollzug betreffen, kein Kriterium bei der Beurteilung der bedingten Entlassung 

und der dabei vorzunehmenden Differenzialprognose sein und eine bedingte Entlassung nicht 

rechtfertigen. Für Bewährungsmassnahmen in Freiheit im Sinne von Art. 86 ff. StGB besteht im 

Fall, dass die verurteilte Person in einen weiteren (ausländischen) Strafvollzug überstellt wird, 

keine Möglichkeit. Im Zusammenhang mit Verurteilten, die mit einer von ihnen noch im Ausland 

abzusitzenden weiteren Freiheitsstrafe argumentierten, hat das Bundesgericht dementsprechend 

festgehalten, eine mit einem anstehenden ausländischen Strafvollzug begründete bedingte 

Entlassung würde sowohl den Grundsatz der bedingten Entlassung als solchen wie auch die 

Vollzugsmodalitäten (Art. 86-89 StGB) und die Möglichkeit der Rückversetzung (Art. 89 StGB) 

aushöhlen (Urteil 6B_103/2019 vom 21. Februar 2019 E. 2.3). Weder stelle die bedingte 

Entlassung ein Mittel zur Verlegung in eine andere Strafvollzugsanstalt dar (vgl. Urteil 

6B_103/2019 vom 21. Februar 2019 a.a.O.) noch diene sie dazu, der Behörde zu ermöglichen, 

die verurteilte Person baldmöglichst "loszuwerden" (vgl. Urteil 6B_428/2009 vom 9. Juli 2009 E. 

1.3). Diese Feststellungen sind zu bestätigen. Eine im Hinblick auf einen anstehenden 

Strafvollzug im Ausland gewährte bedingte Entlassung erweist sich nicht als eine Entlassung in 

Freiheit, sondern faktisch als eine vorzeitige Überstellung in einen anderen Strafvollzug, und ist 

mit dem Sinn und Zweck des Instituts der bedingten Entlassung von Art. 86 ff. StGB nicht 

vereinbar. Die der Vorinstanz gemäss ihrer Begründung zugekommene Intention, durch eine 

Koordination des Vollzugs verschiedenstaatlicher Freiheitsstrafen eine bestmögliche 

Resozialisierung der verurteilten Person zu ermöglichen, kann nicht auf dem Weg der bedingten 

Entlassung verwirklicht werden. Während dem Anliegen eines entsprechend koordinierten 

Vollzugs im Fall des Zusammentreffens ausschliesslich schweizerischer Freiheitsstrafen durch 

einen gesamthaften Vollzug nach Art. 4 f. der Verordnung zum Strafgesetzbuch und zum 

Militärstrafgesetz vom 19. September 2006 (V-StGB-MStGB; SR 311.01) Rechnung getragen 

wird, müsste im Verhältnis zwischen schweizerischen und ausländischen Sanktionen eine solche 

Koordination gestützt auf allfällige Staatsverträge oder subsidiär (und soweit überhaupt möglich) 

auf der Grundlage des Rechtshilfegesetzes wahrgenommen werden (vgl. dazu etwa Art. 20 und 

36 IRSG; vgl. auch Art. 94 ff. und 100 ff. IRSG betreffend die grenzüberschreitende Vollstreckung 

von Strafentscheiden, welche die Möglichkeit bietet, ausländische Strafen gemeinsam mit 

inländischen Strafen und insofern koordiniert zu vollziehen).   

E.1.4.3.3. Hat die inhaftierte Person im Anschluss an den schweizerischen Strafvollzug im 

Ausland eine weitere Freiheitsstrafe zu verbüssen, lässt sich eine bedingte Entlassung demnach 

nicht mit dem Verweis auf allfällig bessere Vollzugsaussichten im betreffenden ausländischen 

Strafvollzug rechtfertigen. Nicht nur ist eine derart begründete bedingte Entlassung nicht möglich, 

sondern hat in einer solchen Konstellation eine bedingte Entlassung grundsätzlich stets zu 

unterbleiben, dies jedenfalls dann, wenn der Antritt des Strafvollzugs im Ausland, wie vorliegend, 

absehbar ist. Die bedingte Entlassung kann diesfalls mithin auch nicht mit der - eine bedingte 

Entlassung an und für sich erlaubenden - Begründung gewährt werden, eine Entlassung in 

Freiheit in Verbindung mit Bewährungsmassnahmen erwiese sich spezialpräventiv als 
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vorteilhafter. Denn eine Entlassung in Freiheit findet im Fall einer anstehenden, im Ausland zu 

verbüssenden Freiheitsstrafe wie erwähnt nicht statt, sondern es folgt auf die (bedingte) 

Entlassung unweigerlich die Auslieferung mit der Konsequenz, dass eine Gelegenheit für 

Bewährungsmassnahmen in Freiheit nicht besteht (vgl. E. 1.4.2 und 1.4.3.2 oben). Der Nutzen 

entsprechender Massnahmen erschiene überdies, selbst wenn sie während gewisser Zeit 

wahrgenommen werden könnten, angesichts der zeitnah anstehenden erneuten Inhaftierung im 

Ausland fraglich. Der von der Vorinstanz angesprochene Umstand, dass dann, wenn die 

Probezeit der bedingten Entlassung die Dauer der ausländischen Freiheitsstrafe übersteigt, 

während der Restdauer der Probezeit noch eine (eingeschränkte) Möglichkeit für 

Bewährungsmassnahmen, etwa eine Rückversetzung bei Straffälligkeit in der Schweiz, verbleibt, 

vermag dies nicht aufzuwiegen. Im Fall eines absehbaren Vollzugs einer weiteren Freiheitsstrafe 

im Ausland besteht für eine bedingte Entlassung demgemäss grundsätzlich kein Raum.   

E.1.4.4. Bei dieser Rechtslage, d.h. weil eine bedingte Entlassung nicht mit allfällig besseren 

Vollzugsaussichten in einem dem schweizerischen Strafvollzug nachfolgenden Strafvollzug im 

Ausland begründet werden kann und eine bedingte Entlassung in der Konstellation eines zeitnah 

anstehenden Strafvollzugs im Ausland grundsätzlich ausser Betracht fällt, hätte die Vorinstanz die 

bedingte Entlassung des Beschwerdeführers nicht anordnen dürfen. Ihr Entlassungsentscheid 

verstösst gegen Bundesrecht. 

 

 


